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63. Deutscher Verkehrsgerichtstag   29. bis 31. Januar 2025 in Goslar 
 
 

EMPFEHLUNG 
 
Arbeitskreis VII 
 
Fahrtüchtigkeitstest der Polizei 
 

 
Der Arbeitskreis ist sich einig, dass polizeiliche Fahrtüchtigkeitstests ein wertvolles Instru-
ment darstellen, um die Verdachtsgewinnung einer bestehenden Fahrunsicherheit von 
Fahrzeugführern zu verbessern.  
 
Der Arbeitskreis empfiehlt: 

1. Es ist eine qualifizierte Schulung der Polizeibeamten in der Anwendung von Fahrtüch-
tigkeitstests sicherzustellen. Dafür ist die Einbindung von  
- Fachärzten mit verkehrsmedizinischer Zusatzqualifikation,  
- Toxikologen, 
- Verkehrspsychologen und  
- Juristen  
erforderlich.   

2. Der Erhaltung des erworbenen Qualitätsstandards ist besondere Bedeutung beizumes-
sen. Dazu fordert der Arbeitskreis eine jährliche qualifizierte Fortbildung der Polizeibe-
amten und eine wiederkehrende Überprüfung ihres Wissenstandes.   

3. Die angewandten Fahrtüchtigkeitstestverfahren und ihr Aussagegehalt über eine 
Fahrunsicherheit des betroffenen Fahrzeugführers sind wissenschaftlich zu überprüfen, 
ggf. zu optimieren und von der Beurteilung der Fahreignung zu trennen. 

4. Eine einheitliche Anwendung der Fahrtüchtigkeitstests einschließlich ihrer Dokumenta-
tion ist herzustellen. 

5. Staatsanwaltschaften, Gerichte und Fahrerlaubnisbehörden sind mit der polizeilichen 
Anwendung von Fahrtüchtigkeitstests vertraut zu machen. 

 
Nach Ansicht des Arbeitskreises dürfen Fahrtüchtigkeitstests durch die Polizeibeamten 
nicht anlasslos angewendet werden.  

Der betroffene Fahrzeugführer ist insbesondere über die Freiwilligkeit seiner Mitwirkung an 
Fahrtüchtigkeitstests in verständlicher Weise zu belehren.  

Die polizeiliche Sicherstellung des Führerscheins ohne Straftatverdacht wird kritisch gese-
hen.  
 


